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Gemeinsamer Antrag der im Rat der Stadt Wegberg vertretenen Fraktionen zur 

Einleitung eines Prozesses zur Abarbeitung des Investitions- und Instandhaltungsstaus 
im Infrastrukturvermögen, insbesondere bei der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, 

Plätzen und Verkehrsanlagen und Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
 
In der Sitzung des KUVT am 09.05.2023 hat die Verwaltung das Straßenkataster sowie die 
Ergebnisse der Untersuchung (Straßeninventur) vorstellen lassen. Die Verwaltung hat 
ausgeführt, dass es nach den Ergebnissen des externen Unternehmens zu einem großen 
Investitions- und Instandhaltungsstau gekommen ist, der Stand 2023 eine Höhe von ca. 12 Mio. 
€ erreicht hat. Wegberg zählt nach Angaben des externen Unternehmens zu den wenigen 
Kommunen, bei denen der optimale Eingriffszeitpunkt bei mehr als der Hälfte des 
Straßennetzes überschritten ist, sodass der Zustand objektiv als kritisch bezeichnet werden 
kann.  Der jährliche Bedarf (konsumtiv und investiv) für die Straßenunterhaltung soll ca. 2,4 
Mio. €/Jahr betragen. Die Verwaltung hat ausgeführt, lediglich über eine Personalkapazität zur 
Abarbeitung in Höhe von ca. 0,9 Mio. € zu verfügen. Da aufgrund finanzwirtschaftlicher 
Kennzahlen bereits Indizien für diese Entwicklung erkennbar waren, hat die Verwaltung in 
Ihren Berichten zu den Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre bzw. auch die örtliche 
Rechnungsprüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfungsberichte der vergangenen Jahre 
immer wieder mahnend auf diese Entwicklung und den stetigen massiven Vermögensabbau 
hingewiesen. Die Rückstände resultieren aus geplanten aber nicht durchgeführten Investitionen 
und Instandhaltungen bzw. gebildeten, aber tatsächlich nicht abgearbeiteten 
Instandhaltungsrückstellungen in den vergangenen Jahren. Die Ergebnisse der Untersuchung 
des externen Unternehmens haben dies nun für das Straßenvermögen bestätigt. Die 
Beibehaltung der aktuellen finanziellen und personellen Kapazitäten würde dazu führen, dass 
die Höhe der unterlassenen Maßnahmen weiter steigt und dem bilanziell bedenklichen 
Werteverzehr nicht ausreichend begegnet wird. Aus Sicht des Rates sind vor dem Hintergrund 
des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes und der Instandhaltungspflicht konkrete Maßnahmen der 
Verwaltung und des Rates erforderlich, um dem bedenklichen Werteverzehr mit geeigneten 
Maßnahmen zu begegnen. Dabei muss die tatsächliche Leistungsfähigkeit realistisch 
berücksichtigt werden. Dadurch werden die Jahresergebnisse künftiger Jahre negativer 
ausfallen, was aber notwendig ist, weil nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet 
werden darf (intergenerative Gerechtigkeit).   
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung daher mit der Etablierung einer aufeinander abgestimmten 
Investitions- und Instandhaltungsplanung einschl. Rückstellungsmanagement. Mit der 
Datenerhebung im Rahmen der Inventur und der neuen Software des Straßenkatasters besteht 
die Möglichkeit, die Prozesse digital abzubilden und entsprechend auszuwerten. Hierzu ist eine 
stetige Pflege der Software unerlässlich, die zuvor unterblieben war. Es sind Schnittstellen 
zwischen dem planenden Fachbereich (Umwelt, Verkehr, Abwasser), sowie dem z. T. 
ausführenden Fachbereich (Baubetriebshof) und der Finanzwirtschaft zur Verarbeitung der 
Investitions- und Sanierungsarbeiten mittels unmittelbarer Pflege des Straßenkatasters zu 
implementieren. 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung im Einzelnen: 
 

a) den bezifferten Investitions- und Instandhaltungsstau für die Haushaltsplanung 2024 
einer eigenen ingenieurfachlichen Begutachtung zu unterziehen sowie die Maßnahmen 
in investive und konsumtive artähnliche Maßnahmenpakete aufzuteilen.  

 
Investitionsstau: 
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b) Diese investiven Maßnahmenpakete sollen von der Verwaltung priorisiert werden. 

Aufgrund der bestehende Förderbedingungen zur Befreiung von KAG-Beiträgen für 
Anwohnerinnen und Anwohner bis 31.12.2026 soll die Abarbeitung der 
Straßensanierung so priorisiert werden, dass alle aktuell notwendigen KAG 
Maßnahmen bis Ende 2026 für die Bürgerinnen und Bürger beitragsfrei abgearbeitet 
werden. Ferner sind die im Straßenkataster hinterlegten Schadensklassen und 
ermittelten optimalen wirtschaftlichen Eingriffszeitpunkte, ggf. mögliche anderweitige 
Förderungen, notwendige Abstimmungen zwischen Kanal- und Straßenbau, 
Verkehrsbedeutung und -belastung sowie alle weiteren fachlichen Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. Die Entscheidungsfindung ist nachvollziehbar darzustellen, damit der 
Rat sich innerhalb kurzer Zeit ein Bild von der Methodik und der Auswahl verschaffen 
kann.   
 

c) Die Maßnahmenpakete mit der dringlichsten Priorisierung sind im Rahmen der 
Investitionsplanung 2024 einschließlich der vsl. anfallenden Kosten im Rahmen der 
aktuell zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten zu berücksichtigen. Dabei 
sind § 8 der jeweiligen Haushaltssatzung und § 13 KomHVO zu berücksichtigen. Die 
Verwaltung hat die Maßnahmen, für die die personellen Kapazitäten aktuell nicht 
ausreichen, auf einer Zeitachse darzustellen. Es ist von der Verwaltung detailliert 
darzustellen, welche Ressourcen benötigt werden, um die übrigen Maßnahmen 
abzuarbeiten. Es sind mindestens drei Budgetvorgaben (2,4 Mio. €/Jahr / 1,8 Mio. €/Jahr 
/ 1,2 Mio. €/Jahr) einschließlich personeller Bedarfe vorzubereiten. Kommt es zu einer 
Beschlussfassung des Rates über höhere Budgetvorgaben einschließlich der 
Anerkennung höherer personeller Bedarfe ist die Investitionsplanung 2024 und 
Folgejahre je nach Ergebnis anzupassen.  

  
d) Die Darstellung der notwendigen Ressourcen für die Stellenplanung 2024 soll 

mindestens folgende Bausteine enthalten: Steigerung eigener Leistungskraft durch 
interne Umorganisation/Umbesetzungen, zusätzliche Stellen, mögliche Vergabe an 
externe Unternehmen, eigene Durchführung mittels Baubetriebshof und 
Asphaltpatcher. Dabei ist die Beschlussfassung so vorzubereiten, dass der Rat den 
finanziellen und personellen Mitteleinsatz in den einzelnen Bausteinen im Rahmen der 
politischen Beratung aktiv steuern kann und die Auswirkungen auf den Investitions- 
und Instandhaltungsstau und auch künftige Bedarfe transparent werden.  
 

e) Dabei hat die Verwaltung für die Stellenplanung 2024 einen detaillierten Personalplan 
aufzustellen, der verschiedene (mit der Leistungskraft der Stadt in Einklang stehende) 
Entscheidungsalternativen darstellt. Die konkreten Aufgaben zu schaffender Stellen 
sind im Vorfeld einer möglichen Beschlussfassung mittels konkreter 
Stellenbeschreibung einschl. Bewertung und Kapazitätsangabe (z.B. mittels 
Benchmark) zu bezeichnen. Die Organisation der Stellen und die Notwendigkeit des 
Personaleinsatzes sind vor Beschlussfassung intern durch den Fachbereich Zentrale 
Verwaltungssteuerung zu überprüfen. Es muss eindeutig benannt werden, welche 
Maßnahmenpakete mit welcher Zeitschiene künftig durch welchen Baustein bearbeitet 
werden. Eine Beratung über mögliche Stellenmehrungen ist für den Stellenplan 2024 
vorzubereiten (Personalausschuss).  

 
f) Ziel ist eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen Planansatz und Ist-Ergebnis 

sowie die Steigerung der Investitionsquote. Die Einhaltung einer 100%-igen 
Investitionsquote (mindestens Neutralisation des Substanzverlustes durch 
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Abschreibungen) muss in Anbetracht des bedenklichen Substanzverlustes der 
vergangenen Jahre angestrebt werden. Mittelfristig ist es Zielsetzung, eine 
haushaltsverträgliche Steigerung der Investitionsquote über 100 % zu erreichen. Erste 
Ergebnisse können im Jahresabschluss 2024 ermittelt werden.  
 
Instandhaltungsstau: 
 
Auf die konsumtiven Maßnahmen sind die vorgenannten Ausführungen weitestgehend 
übertragbar.  

 
g) Die Ansätze im Bereich der Instandhaltung sind zur Steigerung der Transparenz ab der 

Haushaltsplanung 2024 durch den Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser so zu 
planen und zu dokumentieren, dass die konkret geplanten Einzelmaßnahmen 
einschließlich Höhe der Aufwendungen in den Erläuterungen des Haushaltsplans 
ersichtlich sind.  
 

h) Die unterlassenen Maßnahmen, die bislang nicht im Rahmen der Rückstellungsbildung 
im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 bzw. im Rahmen der Haushaltsplanung für das 
Jahr 2024 berücksichtigt wurden, sind je nach Priorisierung in künftigen 
Haushaltsplanungen zu berücksichtigen. Darauf aufbauend erfolgt künftig eine 
Rückstellung, sofern diese Maßnahmen nicht im Rahmen künftiger Haushalte 
abgearbeitet worden sind. Kommt es zu einer Beschlussfassung des Rates über höhere 
Budgetvorgaben einschließlich der Anerkennung höherer personeller Bedarfe ist die 
Höhe der Rückstellungsbildung künftig auf diese dann vorliegende Personalkapazität 
begrenzt. 

  
i) Ziel ist eine deutliche Verbesserung des Verhältnisses zwischen Planansatz und Ist-

Ergebnis der Instandhaltungskonten. Es ist zukünftig verstärkt darauf zu achten, dass 
auf Instandhaltungskonten tatsächlich auch nur erledigte Instandhaltungen verbucht 
werden. Die im Rahmen der Haushaltsplanung durch den Rat genehmigten 
Haushaltsansätze sind nach Möglichkeit auszuschöpfen. Wenn Rückstellungen gebildet 
werden, müssen diese auch nachweislich abgearbeitet werden. Ansonsten sind die 
gesetzlichen Vorgaben zu den bilanziellen Konsequenzen zu prüfen und einzuhalten. 

 
j) Ein erstes Grobkonzept ist dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 

29.08.2023 vorzustellen. Über den Fortgang der Antragsbearbeitung ist dem Rat in 
regelmäßigen Abständen zu berichten.  

 
 
In der Bilanzposition Entwässerung und Abwasserbeseitigungsanlagen liegt ebenfalls ein 
bilanziell bedenklicher Werteverlust vor. Es mangelt ebenfalls an einer aufeinander 
abgestimmten Investitions- und Instandhaltungsplanung einschl. Rückstellungsmanagement, 
welche die Ergebnisse des Generalentwässerungsplanes, des Abwasserbeseitigungskonzeptes 
sowie die Ergebnisse aus den Befahrungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
(SüwVO Abw) berücksichtigt bzw. diese um eigene ingenieurfachliche Begutachtung ergänzt. 
Für die Kläranlagen und die Kanäle ist nach § 30 Abs.2 KomHVO zum 31.12.2024 die nächste 
Inventur durchzuführen.  
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, im Rahmen dieser Inventur konzeptionelle Überlegungen 
analog der o.g. Verfahrensweise anzustellen und zu implementieren.  
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